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G E B Ü H R E N O R D N U N G 

für das Geschirrmobil der Gemeinde Leutenbach 
 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Leutenbach hat am 20. Februar 1992 aufgrund von 
§ 4 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom  
3. Oktober 1983 (GBl.S.577), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12.12.1991 
(GBl.S.860), in Verbindung mit den §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes in 
der Fassung vom 15. Februar 1982 (GBl.S.57) folgende Gebührenordnung für das 
Geschirrmobil der Gemeinde Leutenbach beschlossen: 
 
Änderung aufgrund der Euro-Umstellung zum 1.1.2002 sowie § 6 Inkrafttreten 
 
Änderung laut Gemeinderatsbeschluss vom 27. Oktober 2005: 
§ 3 Abs. 1 sowie § 6 Inkrafttreten 
 
 
§  1 Gebührenerhebung 
 
Die Gemeinde Leutenbach erhebt für die Benutzung des Leutenbacher Geschirrmo-
bils Gebühren nach den Bestimmungen dieser Gebührenordnung. 
 
 
§  2 Gebührenschuldner 
 
Gebührenschuldner ist derjenige Veranstalter oder Mieter, der das Geschirrmobil 
oder einzelne Geschirrtransportbehälter ausleiht und den Benutzungsvertrag unter-
schrieben hat. 
Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 
§  3 Leihgebühren 
 
1. Anhänger mit Spülmaschine und entsprechendem Zubehör: 
 
 Ortsansässige: 1. Tag 50,00 Euro 
  2. Tag und alle weiteren 30,00 Euro 
 
 Auswärtige: 1. Tag 100,00 Euro 
  2. Tag und alle weiteren 60,00 Euro 
 
2. Geschirr: 
 pro geöffnetem und benutztem 
 Geschirrtransportbehälter 1,50 Euro 
 
3. Bei verspäteter Rückgabe des 
 Geschirrmobils, des Zubehörs bzw. 
 der Mobilpapiere usw. je Tag 30,00 Euro 
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§  4 Vergünstigte Gebühren 
 
Für die in der Gemeinde Leutenbach ansässigen und eingetragenen Vereine und 
ortsansäßigen Ortsverbände von Parteien werden lediglich Gebühren von 50% der 
Leihgebühren erhoben. 
Ebenfalls unter diese Regelung fallen die Leutenbacher Schulen und Kindergärten 
sowie die Freiwillige Feuerwehr. 
 
 
§  5 Entstehung und Fälligkeit 
 
1. Die Benutzungsgebühren entstehen bei Übergabe an den Benutzer bzw. Ab-

holung des Geschirrmobils. 
2. Der Gebührenschuldner erhält einen schriftlichen Gebührenbescheid. Die Ge-

bühren sind innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Gebührenbe-
scheides an die Gemeinde Leutenbach zu entrichten. 

 
 
§  6 Inkrafttreten 
 
Diese Gebührenordnung tritt am 1. März 1992 in Kraft. 
Diese geänderte Gebührenordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 
Diese geänderte Gebührenordnung tritt am 4. November 2005 in Kraft. 
 


	 Ortsansässige: 1. Tag 50,00 Euro
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